
Anlage 4 – Synopse Friedhofsgebühren 2025 - 2026 

A. Bestattungsgebühren                                                                                                                     bis 2025            ab 2026       

1. Für die Benutzung des Leichenhauses samt Zubehör, Beratung, Bestattungsgeräte einschl. 367,00 € 590,00 € 
               Leichenbeaufsichtigung (Aussegnungshalle)   

2. Für die Benutzung und die Reinigung des Notsarges /Unfallsarg 323,00 € 323,00 € 
3. Für die Benutzung des Sektionsraumes, bei Leichenschau und/oder Waschung 411,00 € 411,00 € 
4. Kühlzelle pro Tag 25,00 € 50,00 € 
5. Für das Herstellen und Schließen der Grabstätte:   
a) Reihengrab  740,00 € 950,00 € 
b) Reihengrab  (Kindergrab)  497,00 € 638,00 € 
c) Urnenreihengrab  382,00 € 490,00 € 
d) Rasenreihengrab 630,00 € 808,00 € 
e) Rasenurnengrab     335,00 € 430,00 € 
f) Anonymes Reihengrab 615,00 € 789,00 € 
g) Anonymes Urnengrab 88,00 € 112,00 € 
h) Wahlgrab, einfachtief 615,00 € 789,00 € 
i) Wahlgrab, doppeltief 731,00 € 938,00 € 
j) Urnenwahlgrab und Urne im Wahlgrab 320,00 € 410,00 € 
k) Urnengemeinschaftsgrabfeld 215,00 € 276,00 € 
l) Urnenwahlgemeinschaftsgrab, Stele bis zu 4 Urnen 320,00 € 410,00 € 
m) Urnenreihengemeinschaftsgrab 382,00 € 490,00 € 
n) Erdreihengemeinschaftsgrab 740,00 € 950,00 € 
o) Urnenwahlgemeinschaftsgrab bis zu 2 Urnen 320,00 € 410,00 € 
p) Bestattung unter Bäumen 320,00 € 410,00 € 
q) Bestattung in Urnenkammern 255,00 € 327,00 € 
r) Grabbeigaben -------- 410,00 € 
6. Benutzung vorhandener Musikeinrichtungen    
a) Orgel ohne Organisten 22,00 € 50,00 € 
b) Musikanlage Aussegnungshalle 25,00 € 40,00 € 
c) Musikanlage mobil -------- 40,00 € 
7.  Für die Tätigkeit der Verwaltung (entspr. 1), jedoch ohne Nutzung des städtischen 

Aussegnungsgebäudes, bei Requiem/ Aussegnung in Kirchen/ Privat. 
121,00 € 480,00 € 

8. Für die Tätigkeit der Verwaltung (entspr.7), jedoch ohne Requiem/ Aussegnung. 73,00 € 250,00 € 
9. Für die Tätigkeit der Verwaltung bei der Beisetzung einer anonymen Urne ohne 

Aussegnungsgebäude. 
24,00 € 120,00 € 

 



B.  Gebühren für Umbettungen                                                                                                 bis 2025                ab 2026                     

a) einer Leiche aus einem einfachtiefen Grab 920,00 € 3.312,00 € 
b) einer Leiche aus einem doppeltiefen Grab 1.060,00 € 3.816,00 € 
c) von einer Urne 260,00 € 936,00 € 

 

C. Gräbergebühren 

Für die Inanspruchnahme von Grabstätten gemäß §§ 12 bis 19 Friedhofssatzung, werden folgende Gebühren erhoben: 
                                                                                                                                                                                           bis 2025                  ab 2026                    

1. Reihengrab 
Belegungsgebühr für die Dauer der Ruhezeit (§ 10 Friedhofssatzung) 

  

a) Reihengrab  1.140,00 € 1.644,00 € 
b) Reihengrab (Kindergrab) 500,00 € 492,00 € 
c) Urnenreihengrab 20 J. ND 995,00 € 15 J. ND  748,00 € 
d) Rasenreihengrab 1.330,00 € 2.248,00 € 
e) Rasenurnengrab  20 J. ND 1.090,00 € 15 J. ND 839,00 € 
f) Anonymes Reihengrab 1.330,00 € 1.644,00 € 
g) Anonymes Urnengrab 270,00 € 627,00€ 
h) Urnengemeinschaftsfeld 300,00 € 673,00 € 
i) Urnenreihengemeinschaftsgrab 500,00 € 993,00 € 
j) Erdreihengemeinschaftsgrab 1.140,00 € 2.204,00 € 
k) Urnenreihengrabstätten unter Bäumen /Baumurnengrab 960,00 € 1.454,00 € 
2. Wahlgrab   
a) für eine einfachbreite, einfachtiefe Grabstätte (25 Jahre Nutzungsrecht) 2.610,00 2.964,00 € 
b) für die Verlängerung des Nutzungsrechts mindestens bis zum Ende der Ruhezeit 

des zuletzt Bestatteten je Jahr 
87,00 € 99,00 € 

 
c) für eine einfachbreite, doppeltiefe Grabstätte ( 30 Jahre Nutzungsrecht) 2.610,00 € 3.557,00 € 
d) für die Verlängerung des Nutzungsrechts mindestens bis zum Ende der Ruhezeit 

des zuletzt Bestatteten je Jahr 
87,00 € 119,00 € 

e) für eine doppelbreite, doppeltiefe Grabstätte (30 Jahre Nutzungsrecht) 5.220,00 € 4.893,00 € 
f) für die Verlängerung des Nutzungsrechts mindestens bis zum Ende der Ruhezeit 

des zuletzt Bestatteten je Jahr 
174,00 € 163,00 € 

Für Grabnutzungsrechte an Mehrfachgräbern wird die entsprechend mehrfache Gebühr 
berechnet. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



bis 2025                   ab 2026                    
3. Urnenwahlgrab, Gebühren für eine 20-jährige Nutzungsdauer  15-jährige ND 
a) für ein einfachbreites Urnenwahlgrab 1.560,00 € 1.055,00 € 
b) für die Verlängerung des Nutzungsrechts mindestens bis zum Ende der Ruhezeit 

der zuletzt beigesetzten Urne je Jahr 
78,00 € 70,00 € 

Für Nutzungsrechte an Mehrfachurnenwahlgräbern wird die entsprechend mehrfache Gebühr 
berechnet. 

  

4. Urnenwahlgemeinschaftsgrab, Gebühren für eine 15-jährige Nutzungsdauer   
a) Urnenwahlgemeinschaftsgrab, Stele (bis zu 4 Urnen) 780,00 € 1.115,00 € 
b) Urnenwahlgemeinschaftsgrab, Stele (bis zu 2 Urnen) 690,00 € 934,00 € 
Bei den Wahlgräbern und den Urnenwahlgräbern werden im Rahmen der jahrweisen 
Verlängerungsmöglichkeit angefangene Jahre voll berechnet. 

  

5. Baumbestattung, Gebühren für eine 15-jährige Nutzungsdauer – (4 Urnen) 
Bestattung unter Bäumen 

1.620,00 € 2.515,00 € 

6. Bestattung in Urnenkammern 1.545,00 € 1.274,00 € 
7. Bei den Wahlgräbern und den Urnenwahlgräbern werden im Rahmen der jahresweisen 

Verlängerungsmöglichkeiten angefangene Jahre voll berechnet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Gebühren für Grabeinfassungen  

Die anfallenden Kosten werden zusammen mit dem Gebührenbescheid für Friedhofs- und Bestattungskosten in Rechnung gestellt:                        

                                                                                                                                                                                           bis 2025                  ab 2026                    

1. Reihengrab (Kindergrab)   
                  Längsseite         61,00 € 87,00 € 
                  Schmalseite         60,00 €             85,00 € 

2. Reihengrab    
                  Längsseite         94,00 €           126,00 € 
                  Schmalseite          74,00 €           106,00 € 

3. Urnenreihengrab   
                  Längsseite         33,00 €             60,00 € 
                  Schmalseite         64,00 €             88,00 € 

4. Wahlgräber   
         Längsseite       107,00 €           139,00 € 
         Schmalseite         92,00 €           123,00 € 
5. Urnenwahlgräber   
         Längsseite         47,00 €             73,00 € 
         Schmalseite         82,00 €           106,00 € 

 
 
E. Grabmalgebühren 
 
1. Für die Begutachtung, Genehmigung und einer 1 x jährlichen Überwachung einer Grabmalerrichtung und Grabeinfassung 

a) Stehende Grabmale         60,00 €    90,00 € 
b) Liegende Grabmale         30,00 €    45,00 € 
c) Kissen/Stelen, Urnenreihengemeinschaftsgrab       10,00 €    15,00 € 

 
2. Das Anbringen eines einfachen Holzkreuzes, wie bei der Bestattung üblich, ist gebührenfrei. 
 

 

 
 



F. Grababräumungsgebühren  

Für die Abräumung und Wiedereinsaat von aufgelösten Grabstätten einschließlich der Entsorgung des anfallenden Materials verrechnen wir: 
 

                                                                                                                                                         bis 2025                ab 2026                      

1. Wahlgräber, einfachbreit        269,00 € 573,00 € 
2. Wahlgräber, doppelbreit        377,00 € 810,00 € 
3. Wahlgräber, dreifachbreit        457,00 €        1.046,00 € 
4. Urnenwahlgräber        128,00 €           372,00 € 

 


